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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1989

Norm

ASGG §86

Rechtssatz

In gleicher Weise wie aber eine Änderung des Begehrens durch den Versicherten zulässig ist, kann das Gericht ohne

derartige Klageänderung eine von dem durch die ursprüngliche Antragstellung ausgelösten Stichtag abweichende

Entscheidung fällen.
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